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1. Besucher / Die Hallenordnung ist für alle Besucher vorgeschrieben und 
verbindlich. Mit Betreten der Halle wird diese ausnahmslos anerkannt.
 
2. Anmeldepflicht / Das Stiller Eishockey Center ist eine nicht öffentliche 
Trainingshalle des ECH Turtles Berlin e.V., weshalb sich Besucher und externe 
Vereine bei den Hallenverantwortlichen im Eingangsbereich anmelden müssen. 

3. Externe Vereine / Für Teams, die eine Trainingszeit im Stiller Eishockey Center 
gebucht haben, muss dem Hallenverantwortlichen vor Trainingsbeginn die Anzahl 
an teilnehmenden Spielern sowie ein Teamverantwortlicher mitgeteilt werden, um 
einen Schlüssel für die Umkleide zu erhalten. 
 
4. Konsum / Im gesamten Objekt gilt ein generelles Rauchverbot. Weiterhin ist der 
Verzehr von Speisen und oder Alkoholika innerhalb der Halle untersagt. 
 
5. Kabinenzuteilung / Die Umkleidekabinen stehen frühestens 30 Minuten vor und 
nach einer gebuchten Trainingszeit zur Verfügung. Die Zuteilung der Umkleide-
kabinen erfolgt ausschließlich durch den Hallenverantwortlichen.  
 
6. Sauberkeit / Um den Aufenthalt für alle Besucher so angenehm wie möglich zu 
gestalten, sind die Besucher und Spieler angehalten sämtliche Abfälle und Tape-
Rückstände in die dafür vorgesehenen Behältern zu werfen. Bei einer verursachten 
starken Verschmutzung behalten wir uns das Recht vor die Kosten einer 
Nachreinigung dem verursachenden Team in Rechnung zu stellen.
 
7. Wechselbänke / Um einen reibungslosen Ablauf für alle Mannschaften zu 
garantieren, ist nach Ablauf der Trainingszeit das Spielfeld sowie die Wechselbänke 
innerhalb von 10 Minuten zu räumen. 
 
8. Räumlichkeiten / Das Betreten von Wartungs-, Material- oder Büroräumen 
innerhalb der Halle ist nicht gestattet. Des Weiteren ist das Mitführen von Tieren 
innerhalb des Objektes untersagt. Auf dem gesamten Gelände gilt Leinenpflicht. 

9. Eisfläche / Die Eisfläche darf nur nach einer Unterweisung und nur mit 
Schlittschuhen betreten werden. Das Betreten geschieht auf eigene Gefahr!
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10. Beschädigungen / Tritt ein Schaden auf oder wird ein Schaden innerhalb des 
Objektes bekannt, verpflichtet sich der Besucher diesen bei dem Hallen-
verantwortlichen unmittelbar anzuzeigen. Für grobfahrlässig zugefügte Schäden 
haftet der Verursacher in voller Höhe selbst.  
 
11. Hausrecht / Das Hausrecht obliegt dem ECH Turtles Berlin e.V. oder an zweiter 
Stelle den Mitarbeitern der Stiller-Hockey-Sports GmbH. Geleisteten Anweisungen 
ist zu folgen. Bei nicht beachten der Anweisungen kann ein temporäres oder 
dauerhaftes Hausverbot für den Besucher oder Verein ausgesprochen werden. 
 
12. Wertsachen / Für den Verlust oder Diebstahl etwaiger Wertsachen innerhalb 
der Halle oder auf dem Parkplatz übernimmt das Stiller Eishockey Center sowie 
dessen Vertreter keine Haftung.  
 
13. Sorgfaltspflicht / Die Haupteingangstür ist bis auf Weiteres geschlossen zu 
halten, um den Zugang von Unbefugten zu beschränken. Fluchtwege sowie Türen 
sind frei von Gegenständen zur halten.  
 
14. Parkplatz / Die vor dem Stiller Eishockey Center gekennzeichneten 
Parkflächen stehen den Besuchern zum Parken zur Verfügung. Auf dem Gelände 
gilt die StVo. 
 
15. Spielutensilien / Um Schäden an der Eisfläche vorzubeugen, ist ausschließlich 
die Nutzung von mangelfreien Ausrüstungsgegenständen und Schlägern erlaubt. 
  
16. Bande & Fangnetze / Eine bewusste Kollision mit der Bande aus voller Fahrt 
ist nicht empfohlen. Des Weiteren ist darauf zu achten, keine Gegenstände oder 
Elemente an den Fangnetzen zu befestigen. 
 
Wir wünschen allen Besuchern einen erholsamen Aufenthalt im Stiller 
Eishockey Center. 

 
Die Hallenordnung gilt ab dem 24. September 2015.


